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Erhalt von Grünland in Baden-Württemberg
Grassland conservation in Baden-Württemberg

Zusammenfassung
Durch ein gesetzliches Umbruchsverbot und eine Überprüfung des Umbruchs von FFH-Mähwiesen wird 
in Baden-Württemberg der Schutz des Grünlandes verstärkt. Der Artikel stellt das Vorgehen und die 
rechtlichen Hintergründe des Vorgehens zum Schutz von Grünland-Lebensraumtypen inner- und au-
ßerhalb von FFH-Gebieten des Landes Baden-Württemberg vor. Die Ziele des Umbruchsverbots werden 
vorgestellt.

Summary
A legal ban on ploughing up grassland and a critical assessment of ploughing up FFH hay meadows 
enhance grassland conservation in Baden-Württemberg. This article presents the approach of how to 
conserve grassland habitat types in and outside of FFH areas in Baden-Württemberg and gives a legal 
background. The objectives of the legal ban on ploughing up grassland are presented.

Abb. 1: Lebensraumtyp 6510 FlachlandMähwiese des Anhang 1 der FFHRichtlinie 
am Albtrauf in BadenWürttemberg (Foto: Andreas Zehm).
Fig. 1: Lowland hay meadows (habitat type 6510 listed in Annex 1 of the FFH directive) 
at the Albtrauf in BadenWürttemberg.

1. Erhaltung von FFH-Mähwiesen
Das Ministerium für den ländlichen Raum (MLR) Baden
Württembergs hat in einem Schreiben den Umgang mit 
aktuell nicht mehr vorhandenen FFHMähwiesen (Abbil
dung 1) innerhalb von FFHGebieten geregelt (MLR 2012a). 
Werden aktuell im Vergleich zur Grundkartierung der 
FFHGebiete aus den Jahren 2003 und 2004 Verschlech
terungen oder Zerstörungen von FFHMähwiesen fest
gestellt, wird – soweit noch möglich – ein freiwilliger öf
fentlichrechtlicher Vertrag zur Wiederherstellung ange
boten oder eine Wiederherstellung angeordnet. Sofern 
noch ein Potential zur Wiederherstel
lung gegeben ist, wird ein öffentlich
rechtlicher Vertrag angeboten, der 
konkrete Maßnahmen zur Wiederher
stellung einer FFHMähwiese fest
schreibt. Von einem gegebenen Wie
derherstellungspotential wird ausge
gangen, wenn auf der Wiese noch 
wertgebende Arten vorhanden sind 
und die Wiese voraussichtlich mit 
einem vertretbaren Aufwand und in 
einem überschaubaren Zeitraum wie
der in eine magere FFHMähwiese 
zurückgeführt werden kann. Die ver
einbarten Maßnahmen müssen vom 
Bewirtschaftenden umgesetzt werden 
und geeignet sein, einen Mähwiesen
Lebensraumtyp innerhalb von sechs 
Jahren wieder zu erreichen. Für die 
Vertragslaufzeit beziehungsweise nach 
erfolgreicher Wiederherstellung kann 
auf eine Anordnung zur Wiederherstel
lung und die Erhebung eines Bußgeldes 

nach § 69(3) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
verzichtet werden. Die Wiederherstellung wird durch ei
ne fachliche Beratung unterstützt und durch ein beglei
tendes Monitoring überwacht.

Kommt kein freiwilliger Vertrag zustande oder ist der Grün
landLebensraumtyp unwiederbringlich zerstört (beispiels
weise durch Umbruch, Neueinsaat und Überdeckung), 
kann die Wiederherstellung einer FFHMähwiese ange
ordnet und zusätzlich ein Bußgeld erhoben werden, so
fern der Verlust des FFHLebensraumtyps dem Bewirt
schafter angelastet werden kann. Ein Bußgeld kommt 

© Bayerische Akademie für Naturschutz; download unter www.anl.bayern.de und www.zobodat.at

http://www.anl.bayern.de


A. Zehm Erhalt von Grünland in Baden-Württemberg

  69ANLIEGEN NATUR   35/2013

in Betracht, wenn der Bewirtschafter vorsätzlich oder 
fahrlässig die Verschlechterung oder Zerstörung einer 
FFHMähwiese herbeigeführt hat. Als Grundlage für die 
Anordnung zur Wiederherstellung wird § 3(2) in Verbin
dung mit §§ 33, 34 und 17(8) sowie § 19 des BNatSchG 
in Verbindung mit § 7(2) des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG) angesehen. Eine Anordnung kann nach An
sicht des MLR nur dann unterbleiben, wenn sich eine 
FFHMähwiese durch höhere Gewalt (Unfälle, Massenbe
wegungen und ähnliches) verschlechtert hat. Das Vorge
hen ist schematisch in Abbildung 2 zusammengefasst.

Abb. 2: Schema zum Umgang mit nicht mehr vorhandenen FFHMähwiesen in BadenWürttemberg (verändert nach MLR 2012a).
Fig. 2: Scheme for dealing with no longer existing FFH hay meadows in BadenWürttemberg.

Ausgezahlte Förderungen des Vertragsnaturschutzes 
(MEKA) werden zurückgefordert, weil die vereinbarte 
Erhaltung der Mähwiese nicht erbracht wurde. Auch ei
ne Sanktion nach InVeKoS ist möglich. Zudem ist in vie
len Fällen von einem Verstoß gegen die Cross Compli
anceVerordnung auszugehen, so dass der Sanktions
mechanismus (Kürzungen und Ausschlüsse von Direkt
zahlungen, Fördermitteln, Prämien oder Zulagen und 
deren Rückforderungen) vollumfänglich greift.

1.1  Rechtliche Hintergründe zum Schutz von FFH-
Lebensraumtypen (nach MLR 2012a, gekürzt)

Die FFHLebensraumtypen FlachlandMähwiesen (LRT 
6510) und BergMähwiesen (LRT 6520) sind durch eu
roparechtliche (EURichtlinie 92/43/EWG – besonders 

Artikel 3(1), 6 (2 und 11) und nationale Rechtsvorschriften 
sowohl innerhalb wie außerhalb von Natura 2000Gebie
ten geschützt (vergleiche auch USchadG in Verbindung 
mit § 19 BNatSchG). Es besteht für das Land eine Ver
pflichtung, für den Erhalt und gegebenenfalls eine Wie
derherstellung von Lebensraumtypen zu sorgen.

Innerhalb von FFHGebieten gilt das Verschlechterungs
verbot des Artikel 6 der FFHRichtline (umgesetzt in 
§ 33(1) BNatSchG), so dass ein Umbruch von FFH
Mähwiesen oder eine sonstige erhebliche Beeinträchti
gung ein Projekt im Sinne des § 34(1) BNatSchG dar
stellt (vergleiche VG BayReuth 2010), das vor seiner 
Durchführung auf eine Verträglichkeit mit den Erhal
tungszielen des Natura 2000Gebiets zu überprüfen ist. 
Kann ein Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen, ist es unzulässig (§ 34(2) BNatSchG), außer es 
ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öf
fentlichen Interesses notwendig und ohne zumutbare 
Alternativen (vergleiche EuGH 2006).

Die Unteren Naturschutzbehörden können nach § 7(2) 
USchadG Gefahrenabwehrmaßnahmen und bei einer 
bereits eingetretenen Schädigung Sanierungsmaßnah
men anordnen.

Der Umbruch von FFHMähwiesen stellt sowohl inner 
als auch außerhalb von FFHGebieten einen Eingriff nach 
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§ 14(1) BNatSchG dar, der nach § 17(3) BNatSchG einer 
naturschutzrechtlichen Genehmigung bedarf. Gestützt 
auf die naturschutzrechtliche Generalklausel nach § 3(2) 
BNatSchG in Verbindung mit § 33(1) oder § 34(2) BNatSchG 
kann die Untere Naturschutzbehörde die Wiederherstel
lung einer verschlechterten FFHMähwiese nach § 17(8) 
BNatSchG anordnen. Nach der Rechtsprechung gilt da
bei die sogenannte „Landwirtschaftsklausel“ (§ 14(2) 
BNatSchG) nicht, da diese nicht den Wechsel einer land
wirtschaftlichen Nutzungsart beinhaltet. Schließlich stellt 
ein ohne Genehmigung vorgenommener erheblicher Ein
griff in eine Fläche mit einem FFHLebensraumtyp inner 
oder außerhalb von FFHGebieten einen (fahrlässigen) 
Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot und eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 69(3) BNatSchG dar. Bei 
vorsätzlicher oder leichtfertiger erheblicher Schädigung 
in einem FFHGebiet liegt sogar ein Straftatbestand nach 
§ 329(4) Strafgesetzbuch vor.

2. Grünlandumbruchverbot
Seit Dezember 2011 ist in BadenWürttemberg ein bis 
2015 befristetes Grünlandumbruchverbot in Kraft (MLR 
2012b, c). Es soll vorrangig dem Klimaschutz dienen und 
zusätzlich die Ziele des Arten, Boden und Gewässer
schutzes unterstützen. Es soll verhindern, dass wertvolle 
Wiesen und Weiden in Ackerflächen umgewandelt wer
den (Abbildung 3). Betroffen von dem Verbot sind alle 
Dauergrünlandflächen entsprechend den im Gemeinsa
men Antrag genannten DauerwiesenNutzungscodes 
und der Cross ComplianceRegelung. Damit gelten auch 
ehemalige Ackerflächen als Dauergrünland, wenn sie 
länger als fünf Jahre keinem Wechsel der Grünlandkul
tur unterlagen.

Abb. 3: Grünlandumbruch im bayerischen Voralpenland (Foto: 
Andreas Zehm).
Fig. 3: Ploughing up of grassland in the Bavarian alpine upland. 

Nicht unter das Umwandlungsverbot fallen in begründe
ten Einzelfällen Maßnahmen zur GrünlandErneuerung 
und Verbesserung, wobei ein Umbruch zur Neuansaat 
auf erosionsgefährdeten Standorten, Moorböden und in 
Wasserschutzgebieten beziehungsweise auf Vertrags
naturschutzflächen grundsätzlich nicht erfolgen darf. 
Wird der Umbruch im naturräumlichen Zusammenhang 
ausgeglichen, sind Ausnahmen möglich, wenn beispiels
weise unwirtschaftliche Bewirtschaftungseinheiten dafür 
sprechen, die Umwandlung dem Allgemeinwohl dient 
oder unzumutbare Belastungen entstehen würden.

Auf Landesebene wird parallel zum Umbruchverbot ein 
Grünlandkataster auf Basis der Daten aus dem Gemein
samen Antrag und der im Liegenschaftskataster geführ
ten Nutzungsarten erstellt, um das Verbot der Umwand
lung zu überwachen.

Verstöße gegen das Umwandlungsverbot sind Ordnungs
widrigkeiten, die mit Bußgeldern bestraft werden kön
nen. In jedem Fall soll die Wiederherstellungspflicht ge
prüft werden. Dauergrünland, welches zwischen dem 
01.07. und 17.12.2011 umgewandelt wurde, muss wieder 
hergestellt werden.

Hintergrund des Umbruchverbots sind die Regelungen 
zur EUAgrarreform, die Cross ComplianceRegelung. 
Darin ist vorgesehen, dass der Umbruch von Dauergrün

land einer Genehmigung bedarf, wenn sich der Grünland
anteil an der Agrarfläche des Bundeslandes seit dem 
Referenzjahr 2003 um mindestens 5 % verringert hat. 
Bei mehr als 8 % Abnahme der Grünlandfläche können, 
ab 10 % müssen die Länder die Landwirte, die umgebro
chenes Grünland bewirtschaften, verpflichten, die Flä
chen als Grünland wieder herzustellen.

Der Grünlandumbruch ist aktuell in BadenWürttemberg, 
Bremen, Hamburg, Niedersachsen, NordrheinWestfalen 
und SchleswigHolstein verboten. In MecklenburgVor
pommern wird ein Umbruchverbot derzeit parlamenta
risch beraten (LandtaG MV 2012).

In Niedersachsen hat das seit dem 22.10.2009 gültige 
Umbruchverbot für Dauergrünlandflächen (die Grünland
fläche hat seit dem Referenzjahr 2003 um mehr als 5 % 
abgenommen) allerdings den Umbruch „nur“ verlangsamt. 
Dokumentiert ist ein zusätzlicher, nicht genehmigter Um
bruch bis zum Jahr 2011 von rund 282 ha Grünland mit 
unbekannter Dunkelziffer (LandtaG 2012). Zusätzlich zu 
diesen nicht genehmigten Flächenumwandlungen wer
den in Niedersachsen auf Antrag jährlich 2.000 bis 
3.000 ha gewachsenes Grünland umgebrochen und im 
Rahmen eines Ausgleichs an anderer Stelle neu angelegt. 
In diesem Falle bleibt zwar die Flächenbilanz des Grün
landes ausgeglichen, doch die Abnahme der biologischen 
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Vielfalt wird nur minimal gebremst, da seit Jahrzehnten 
bestehendes Grünland in der Regel eine höhere Arten
zahl aufweist und einen höheren Anteil seltener Arten 
beherbergt als junge Grünländer (beispielsweise Posch
Lod et al. 2008). Daher bleibt der Beitrag des Grünland
umbruchverbotes für den Artenschutz geringer, als bei 
vordergründiger Betrachtung angenommen wird. Die Kli
maschutzEffekte des Erhalts von Grünland können aus 
Platzgründen an dieser Stelle nicht betrachtet werden.
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